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Durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr 
wird hiermit das Rundschreiben des Schiffssicherheits
ausschusses MSC.1 Rundschreiben 1245, Richtlinien für 
Lecksicherheitspläne und Unterlagen für den Kapitän, in 
deutscher Sprache amtlich bekannt gemacht.
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RICHTLINIEN FÜR LECKSICHERHEITSPLÄNE UND 
UNTERLAGEN FÜR DEN KAPITÄN 

1  Der Schiffssicherheitsausschuss hat auf seiner drei
undachtzigsten Tagung (3. bis 12. Oktober 2007), ei
nem vom Unterausschuss „Unterteilung, Stabilität 
und Sicherheit der Fischereifahrzeuge“ auf seiner 
fünfzigsten Tagung gemachten Vorschlag folgend, 
die in der Anlage wiedergegebenen Richtlinien für 
Lecksicherungspläne und Unterlagen für den Kapitän 
mit der Zielsetzung angenommen, Hinweise für die 
Erarbeitung von Lecksicherungsplänen zu geben, 
und einen Mindestumfang für die Gestaltung der 
Leckstabilitätsunterlagen für die Benutzung an Bord 
von Fahrgastschiffen und Frachtschiffen festzuset
zen, auf die Regel II1/19 SOLAS in der Fassung der 
Entschließung MSC.216(82) anzuwenden ist. 

2  Die Mitgliedsregierungen werden aufgefordert, die 
beigefügten Richtlinien bei der Anwendung der Vor
schriften der Regel II1/19 SOLAS in der Fassung der 
Entschließung MSC.216(82) zu benutzen, und die 
vorstehenden Richtlinien allen Beteiligten, insbeson
dere den Schiffswerften, Schiffskapitänen, Schiffseig
nern, Schiffsbetreibern und Schifffahrtsunternehmen, 
zur Kenntnis zu bringen. 

ANLAGE 
 

RICHTLINIEN FÜR LECKSICHERHEITSPLÄNE UND 
UNTERLAGEN FÜR DEN KAPITÄN 

1 Anwendung 
  Diese Richtlinien sind dafür vorgesehen, Hinweise 

für die Erarbeitung von Lecksicherheitsplänen zu 
geben, und einen Mindestumfang für die Gestaltung 
der Leckstabilitätsunterlagen für die Benutzung an 

Bord von Fahrgastschiffen und Frachtschiffen fest
zusetzen, auf die Regel II1/19 SOLAS in der Fas
sung der Entschließung MSC.216(82) anzuwenden 
ist. 

2 Allgemeines 

2.1  Der Lecksicherungsplan und das Lecksicherungs
handbuch sind dafür vorgesehen, den Schiffsoffizie
ren klare Unterlagen über die wasserdichte Untertei
lung des Schiffes sowie über die zugehörigen 
Einrichtungen im Zusammenhang mit der Sicherung 
der äußeren Begrenzungen der wasserdichten Ab
teilungen und ihrer Wirksamkeit zur Verfügung zu 
stellen, damit im Falle einer eine Flutung verursa
chenden Beschädigung des Schiffes sachgerechte 
Vorkehrungen zur Verhinderung einer fortschreiten
den Flutung durch Öffnungen in der wasserdichten 
Unterteilung getroffen werden können sowie wirksa
me Maßnahmen schnell eingeleitet werden können, 
um den Stabilitätsverlust des Schiffes zu begrenzen 
und, soweit dies möglich ist, seine Stabilität wieder 
herzustellen. 

2.2  Der Lecksicherheitsplan und das Lecksicherungs
handbuch sind in einer klaren und leichtverständli
chen Sprache abzufassen. Es sind keine Angaben 
aufzunehmen, die keinen unmittelbaren Bezug zur 
Lecksicherung haben, und sie sind in der auf dem 
Schiff gebräuchlichen Arbeitssprache abzufassen. 
Ist keine der bei der Ausarbeitung des Plans und des 
Handbuches benutzten Sprachen eine der Vertrags
sprachen des SOLASÜbereinkommens, so ist eine 
Übersetzung in eine dieser Vertragssprachen beizu
fügen. 

3 Lecksicherheitspläne 

3.1  Der Lecksicherheitsplan muss einen Maßstab ha
ben, der angemessen ist, um den vorgeschriebenen 
Inhalt des Plans deutlich darstellen zu können. 

3.2  Für besondere Zwecke werden Zeichnungen emp
fohlen, die alle den gleichen Maßstab haben. In den 
Plan sind Längsschnitte, Grundrisse jedes einzelnen 
Decks und Querschnitte in dem erforderlichen Um
fang aufzunehmen, um folgendes darzustellen: 

 .1  die wasserdichten äußeren Begrenzungen des 
Schiffes; 

 .2  die Einbauorte und die funktionellen Einzelheiten 
der Querflutungseinrichtungen, der druckgesteu
erten Ausgleichsstöpsel und etwaiger mechani
scher Einrichtungen zum Ausgleich einer Schlag
seite aufgrund eines Wassereinbruchs zusammen 
mit dem Einbauort aller Ventile und Fernbedie
nungseinrichtungen, soweit vorhanden; 

 .3  die Einbauorte aller innenliegenden wasserdich
ten VerschlussEinrichtungen einschließlich 
 innenliegender Rampen oder Türen auf Ro  
RoSchiffen, die als Verlängerung des Kollisions
schottes dienen, und ihrer Bedieneinrichtungen 
sowie den Einbauort ihrer Bedieneinrichtungen 
vor Ort und der Fernbedieneinrichtungen, der 
Stellungsanzeiger und der Alarmeinrichtungen. 
Dabei sind die Einbauorte derjenigen wasser
dichten VerschlussEinrichtungen, die während 
der Fahrt nicht geöffnet bleiben dürfen, und der
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jenigen wasserdichten VerschlussEinrichtun
gen, die entsprechend Regel II1/22.4 SOLAS 
während der Fahrt geöffnet bleiben dürfen, deut
lich zu kennzeichnen; 

 .4  die Einbauorte aller Türen in der Außenhaut des 
Schiffes einschließlich der Stellungsanzeiger, 
Leckmeldungsgeräte und Fernsehüberwa
chungskameras; 

 .5  die Einbauorte aller außenliegenden wasserdich
ten VerschlussEinrichtungen auf Frachtschiffen, 
Stellungsanzeiger und Alarmeinrichtungen; 

 .6  die Einbauorte aller wetterdichten Verschluss
Einrichtungen in den Begrenzungen der einzel
nen Unterteilungen oberhalb des Schottendecks 
und auf den untersten freiliegenden Wetter
decks, zusammen mit den Einbauorten der Be
dieneinrichtungen und der Stellungsanzeiger, 
soweit zutreffend; und

 .7  die Einbauorte aller Bilgen und Ballastpumpen 
sowie ihren Bedienungsständen und der zuge
hörigen Ventile. 

4 Lecksicherheitshandbücher 

4.1  Die in Abschnitt 3 aufgeführten Angaben sind im 
Lecksicherheitshandbuch zu wiederholen. 

4.2  In das Lecksicherheitshandbuch sind allgemeine 
Anweisungen für die Beherrschung der Auswirkun
gen von Beschädigungen aufzunehmen, wie bei
spielsweise: 

 .1  die Anweisung, alle wasserdichten und wetter
dichten VerschlussEinrichtungen sofort zu 
schließen, 

 .2  die Anweisung, die Aufenthaltsorte von Perso
nen an Bord zu ermitteln und für deren Sicherheit 
zu sorgen, zur Ermittlung des Ausmaßes der Be
schädigung die Tanks und Abteilungen zu peilen 
sowie zur Feststellung des Fortschreitens der 
Flutung Peilungen häufiger zu wiederholen, und 

 .3  Sicherheitshinweise hinsichtlich der Ursache ei
ner Schlagseite und Maßnahmen zum Umpum
pen von Flüssigkeiten zwecks Verringerung von 
Krängung oder Trimm sowie die sich daraus er
gebenden Auswirkungen der entstehenden zu
sätzlichen freien Oberflächen und das Einleiten 
von Pumpvorgängen, um das Eindringen von 
Wasser zu kontrollieren. 

4.3  In das Handbuch sind zusätzliche Einzelheiten zu 
den im Lecksicherheitsplan dargestellten Angaben 
aufzunehmen wie beispielsweise die Örtlichkeiten 
der Überflutungsmeldesysteme, der Peilvorrichtun
gen, der Öffnungen von Tanklüftungs und Tank
überlaufrohren, die nicht über das Wetterdeck hin
ausreichen, Pumpenleistungen, Rohrleitungspläne, 
Betriebsanleitungen für die Querflutungseinrichtun
gen sowie eine Darstellung der Zugänge zu und 
Fluchtwege aus wasserdichten Abteilungen unter
halb des Schottendecks für eine Benutzung durch 
die Lecksicherungstrupps und die Einrichtungen für 
die Alarmierung der Schiffsführung und weiterer 
Stellen, damit diese ihre Einsatzbereitschaft herstel
len und erforderlichenfalls Hilfeleistungen koordinie
ren können. 

4.4  Falls für das jeweilige Schiff zutreffend, sind die Ein
bauorte von nichtwasserdichten Öffnungen mit 
nichtselbsttätigen Verschlussvorrichtungen, durch 
die es zu einer weitergehenden Flutung kommen 
kann, anzugeben; das Gleiche gilt für Hinweise auf 
die Möglichkeit, dass nichttragende Schotte und Tü
ren in Leichtbauweise oder andere Hindernisse den 
Durchfluss eindringenden Meerwassers verzögern 
und dadurch zumindest vorübergehend einen Zu
stand unsymmetrischer Flutung verursachen können. 

4.5  Sofern das Handbuch die Ergebnisse der Untertei
lungs und Leckstabilitätsanalyse enthält, sind zu
sätzliche Hinweise vorzusehen, um sicherzustellen, 
dass die Schiffsoffiziere, die sich auf diese Angaben 
beziehen, darüber unterrichtet sind, dass die Ergeb
nisse lediglich zu ihrer Unterstützung beim Abschät
zen der relativen Schwimmfähigkeit des Schiffes 
widergegeben sind. 

4.6  In den Hinweisen sind die Kriterien anzugeben, auf 
denen die Analysen beruhen, und es ist deutlich zum 
Ausdruck zu bringen, dass die für die Analysen an
genommenen Anfangsbedingungen bezüglich des 
Ladungsumfangs des Schiffes sowie der Lage der 
Beschädigung und der Flutbarkeit möglicherweise 
keine Übereinstimmung mit dem tatsächlichen 
Schadenszustand des Schiffes haben. 

5 Optische Darstellungen für den Kapitän 
  Optische Darstellungen wie beispielsweise Scha

densfolgendiagramme können verwendet werden, 
um dem Kapitän ein schnell einsatzfähiges Hilfsmit
tel bei der Bewertung der zu erwartenden Folgen 
von Beschädigungen des Schiffes zur Verfügung zu 
stellen. 

6 Anordnung an Bord des Schiffes 
6.1  Auf Fahrgastschiffen müssen Lecksicherheitspläne 

auf der Kommandobrücke sowie in der SchiffsKon
trollstation, in der Sicherheitszentrale oder an einer 
gleichwertigen Stelle ständig offen ausgehängt oder 
griffbereit sein. 

6.2  Auf Frachtschiffen muss der Lecksicherheitsplan auf 
der Kommandobrücke ständig offen ausgehängt 
oder griffbereit sein. Außerdem müssen Lecksicher
heitspläne im Ladekontrollraum, in allen Schiffs
Büroräumen oder an anderen geeigneten Stellen 
ständig offen ausgehängt oder griffbereit sein. 

7 Verwendung von Computern an Bord 
  Lecksicherheitspläne und Lecksicherheitshandbü

cher müssen in gedruckter Form vorhanden sein. 
Die Verwendung von Computern an Bord*, auf de
nen speziell für das betreffende Schiff entwickelte 
Software für Leckstabilitätsberechnungen installiert 
ist und mit denen sachgerecht ausgebildete Schiffs
offiziere gut vertraut sind, kann ein schnell einsatzfä
higes Hilfsmittel sein, um die Angaben im Lecksi
cherheitsplan und im Lecksicherheitshandbuch für 
eine wirksame Lecksicherung zu ergänzen. 
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* Refer to the Guidelines for the onboard use and application of com
puters (MSC/Circ.981) 
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8 Landgestützte Notfallunterstützung 
8.1  Um das Lecksicherheitshandbuch entsprechend 

Abschnitt 4 zu ergänzen, kann eine landgestützte 
Notfallunterstützung eingesetzt werden. 

8.2  Um Zugang zu landgestützten Einrichtungen zu er
halten, müssen KontaktAdressen zusammen mit 
einer Liste, welche die erforderlichen Angaben für 
die Durchführung von Leckstabilitätsbewertungen 
enthält, griffbereit sein.

(VkBl. 2011 S. 736)
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